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Änderungstabelle – Nach Beschluss 
 

Beschluss Inkrafttreten Element Änderung 
05.06.2014 01.01.2014 Erlass Erstfassung 
25.11.2014 01.01.2015 Tarife (Anhang) geändert 
28.05.2015 01.01.2016 Tarife (Anhang) geändert 
24.05.2018 01.01.2019 Tarife (Anhang) geändert (Ergänzung) 
06.06.2019 01.01.2020 Tarife (Anhang) geändert (Ergänzung) 
09.06.2022 01.01.2023 Tarife (Anhang) geändert (Ergänzung) 
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Ingress 
 

Die Abgeordnetenversammlung des Gemeindeverbandes RKZ BBM beschliesst 
gestützt auf Artikel 17 Buchstabe e des Organisationsreglements vom 21. Januar 
2013 Folgendes. 

 
1. Allgemeines 

 

Das Ausbildungsgebäude, die Ausbildungs- und Übungspiste stehen den 
Zivilschutzorganisationen und den Gemeinden des Gemeindeverbandes, den 
Organisationen im Bevölkerungsschutz und allen Interessenten zur Benützung für 
Anlässe offen.  

 
2. Infrastruktur 
 

Die Infrastruktur umfasst:  
- Saal mit bis zu 90 Arbeitsplätzen bzw. 200 Sitzplätzen, mit Beamer/Visualizer; 
-  Essraum / Kantine mit 120 Sitzplätzen; 
-  Küche mit Kapazität für bis zu 200 Mahlzeiten; 
-  6 Klassenzimmer für 12 - 14 Personen (44 m2), mit Hellraumprojektoren, zum Teil 
 mit Beamer; 
-  1 Klassenzimmer / Sitzungszimmer (44 m2); 
-  4 Garderoben mit separaten Duschen- und WC-Anlagen; 
-  Aussenanlage / Übungsgelände mit Brandstellen / Mehrzweckstationen; 
-  Parkplatz für ca. 35 Motorfahrzeuge. 

 
3. Reservation 
 

Für jede Benützung ist vorgängig ein vollständig ausgefülltes Reservationsformular 
an die Verwaltung RKZ BBM einzureichen. Mit der Formular-Einreichung nehmen die 
Benützer gleichzeitig Kenntnis vom Benützungsreglement und der Tarifverordnung 
des RKZ BBM (Anhang). 

 
4. Zuständigkeiten 
 

Für die Bewilligung der Reservation und Rechnungsstellung ist die Verwaltung RKZ 
BBM zuständig. Reservationsgesuche können aus sachlichen Gründen abgelehnt 
werden. 

 
5. Tarife und Verrechnung 
 

Der Tarif des RKZ BBM gemäss Anhang gilt für die Benützung von Räumlichkeiten 
und Einrichtungen des Gebäudes und der Aussenanlage/BSA, Material, Fahrzeugen 
und für die Verpflegung sowie bei Personaleinsätzen. 
 
Die Gebühren werden bei Rechnungsstellung oder Eröffnung der Verfügung fällig. 
Sie sind bei Übergabe in bar oder binnen 30 Tagen zu bezahlen. Vom 31. Tag an ist 
ein Verzugszins in der Höhe von 5% geschuldet. Sobald für eine Gebühr eine erste 
Mahnung erfolgte und eine Verfügung erlassen wurde, ist für jede weitere Mahnung 
eine Mahngebühr von Fr. 50.00 geschuldet. 
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Bei kurzfristiger Absage eines Anlasses werden folgende Verwaltungskostenbeiträge 
verrechnet: 
- 0 - 7 Tage vor der reservierten Belegung 100% des Betrages 
- 8 - 30 Tage vor der reservierten Belegung 50% des Betrages 

 
6. Ruhe und Ordnung 
 

Die Benützer sind im Rahmen ihrer Aktivitäten in den Anlagen des RKZ BBM für 
Ordnung, Ruhe, Sauberkeit, Hygiene und Sicherheit verantwortlich.  
 
Veranstaltungen sind so zu betreiben, dass niemand durch Lärm gestört wird. Ab 
22.00 Uhr ist Nachtruhe einzuhalten.  

 
7. Parkplatz und Fahrten auf dem Areal 
 

Bei Miete des Ausbildungsgebäudes und/oder der Ausbildungs- und Übungspiste 
stehen die markierten und nicht reservierten Parkplätze (für Fahrzeuge RKZ BBM, 
Personal etc.) vor dem Ausbildungsgebäude gratis zur Verfügung.  
 
Auf dem Areal der Ausbildungs- und Übungspiste („Allgemeines Fahrverbot“) besteht 
Parkverbot. Ausnahmen werden durch die Leitung des RKZ BBM bewilligt.  

 
8. Küche 
 

Die Geräte sind gemäss der Gebrauchsanleitung zu bedienen.  
 
Für die einwandfreie Qualität der Lebensmittel durch die richtige Lagerung und 
Behandlung ist der Benutzer verantwortlich. Das RKZ BBM haftet nicht bei 
gesundheitlichen Folgen aufgrund mangelhafter Einhaltung der Hygienevorschriften 
im Umgang mit den Lebensmitteln. 

 
9. Übergabe, Rücknahme und Reinigung 
 

Grundsätzlich findet bei jeder Vermietung eine Übergabe und Rücknahme mit der 
Verwaltung RKZ BBM (Anlage- und Hauswart) statt.  
 
Benützte Anlageteile sind in gereinigtem Zustand abzugeben. Sind Nachreinigungen 
nötig, wird der Aufwand gemäss dem Tarif im Anhang verrechnet.  

 
10. Ausserordentliche Beanspruchungen, Schäden 
 

Bei ausserordentlichen Beanspruchungen, hohem Strom- oder Wasserverbrauch 
(Küche) sowie Präsenzzeiten von RKZ-Mitarbeitenden werden die entsprechenden 
Kosten (Reinigung, Instandstellung usw.) nach Aufwand in Rechnung gestellt 
(Ansätze gemäss Tarifverordnung). Für Schäden haften grundsätzlich die Benutzer. 

 
Die RKZ-Fahrzeuge stehen nur dem Zivilschutz zur Verfügung. Sie sind gegen 
Kollisionsschäden versichert. Die Benützer haften jedoch bei einem Schadenereignis 
im Rahmen des Selbstbehalts. 
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11. Sonderbewilligungen 
 

Gemäss Gastgewerbegesetz ist die Abgabe von Essen und Getränken gegen Entgelt 
bewilligungspflichtig. 

 
12. Inkrafttreten 
 

Dieses Reglement tritt am 1. Januar 2023 in Kraft. 
 
 
 
Gemeindeverband RKZ BBM 
 
Für die Abgeordnetenversammlung 
 
Präsident Sekretär 
 

 
 
Thomas Brönnimann Reto Bazzi 
 
 
 
Köniz, 9. Juni 2022 
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Tarife (Anhang zum Benützungsreglement) 
 
Das Tarifverzeichnis ist integrierter Bestandteil des Benützungsreglements. Für alle 
Benutzergruppen gelten einheitliche Gebühren. Ausgenommen sind der Theoriesaal, die 
Küche und die Übungspiste. Diese Gebühren werden nach drei verschiedenen Tarifen 
abgestuft verrechnet: 
 
Tarifstufe 1 
 Zivilschutzorganisationen aus dem Gebiet des Gemeindeverbandes RKZ BBM  
 Partner im Bevölkerungsschutz mit Standort im Gebiet des Gemeindeverbandes RKZ BBM 
 Verbandsgemeinden des RKZ BBM. 
 
Tarifstufe 2 
 Zivilschutzorganisationen ausserhalb des Gebiets des Gemeindeverbandes RKZ BBM 
 Organisationen, Vereine, Firmen 
 Partner im Bevölkerungsschutz mit Standort ausserhalb des Gebietes des 

Gemeindeverbandes RKZ BBM 
 
Tarifstufe 3 
 Private 
 
Auf Gebühren für welche das RKZ BBM mehrwertsteuerpflichtig ist wird den Benutzer- 
gruppen zusätzlich der entsprechende Mehrwertsteuerbetrag in Rechnung gestellt 
 
Räumlichkeiten im Gebäude (pro Tag) 
 
Ganzes Kursgebäude Fr. 1‘500.00 
 
Korridor/Foyer Fr. 80.00 EG oder UG 
 

Theoriesaal/Kantine bis 4 Std. Fr. 150.00 Tarif 1 
Theoriesaal/Kantine über 8 Std. Fr. 250.00 Tarif 1 
 

Theoriesaal/Kantine bis 4 Std. Fr. 300.00 Tarif 2 
Theoriesaal/Kantine über 4 Std. Fr. 400.00 Tarif 2 
 

Theoriesaal/Kantine bis 4 Std. Fr. 400.00 Tarif 3 (kann als Speisesaal benutzt 
Theoriesaal/Kantine über 4 Std.  Fr. 500.00  werden ohne Pflicht Getränke zu beziehen) 
 

Klassenzimmer Fr. 120.00 
Sitzungszimmer Fr. 120.00 
 

Büro Fr. 120.00 
 

Küche Fr. 150.00 Tarif 1 
Küche Fr. 300.00 Tarif 2 und 3 
 

Garderobe inkl. Dusche Fr. 120.00 
 
Geräte/Material (pro Tag) 
 
Beamer Fr. 50.00 
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Visualizer Fr. 50.00 
 

Laptop Fr. 50.00 
 

 
CPR-Phantom Fr. 40.00 retabliert zurück  
CPR-Phantom Fr. 80.00 unretabliert zurück  
 

Übungsdefibrillator Fr. 30.00  
 

Atemschutzgerät Fr. 75.00 
 

Wärmebildkamera Fr. 30.00 
 
Aussenanlage/BSA 
 
Ganze Übungspiste bis 4 Std. Fr. 150.00 Tarif 1 
Ganze Übungspiste über 4 Std.  Fr. 200.00 Tarif 1 
 

Ganze Übungspiste bis 4 Std. Fr. 200.00 Tarif 2 
Ganze Übungspiste über 4 Std. Fr. 250.00 Tarif 2  
 

Vorplatz/Zentralplatz bis 4 Std. Fr. 75.00 Tarif 1 
Vorplatz/Zentralplatz über 4 Std. Fr.  100.00 Tarif 1 
 

Vorplatz/Zentralplatz bis 4 Std. Fr.  100.00 Tarif 2 
Vorplatz/Zentralplatz über 4 Std. Fr. 125.00 Tarif 2 
 

BSA* (ohne Personal) Fr. 1'400.00 1 bis 8 AdF bis 4 Std. 
BSA* (ohne Personal) Fr. 1‘800.00 1 bis 8 AdF bis 8 Std. 
BSA* (ohne Personal) Fr.  2‘000.00 9 bis 16 AdF bis 4 Std. 
BSA* (ohne Personal) Fr.  3‘000.00 9 bis 16 AdF bis 8 Std. 
BSA* (ohne Personal) Fr.  2‘500.00 17 bis 24 AdF bis 4 Std. 
BSA* (ohne Personal) Fr.  4‘300.00 17 bis 24 AdF bis 8 Std. 
BSA* (ohne Personal) Fr. 3‘300.00 25 bis 32 AdF bis 4 Std.  
BSA* (ohne Personal) Fr. 5‘400.00 25 bis 32 AdF bis 8 Std. 
 

Brandschutzschulung Fr. 1‘200.00 1 bis 14 Personen 
Brandschutzschulung Fr. 100.00 Einzelansatz ab 15 Personen 
 

Container "schwarz" pro Anlass Fr. 100.00 ohne Holz/Gas 
 

Brandstelle pro Anlass Fr. 100.00 ohne Holz 
 

Brennholz pro Ster Fr. 150.00 
 

Paletten pro Stück Fr. 19.00 
 

Brandmittel pro Liter Fr. 5.00 
 

Flashover-Box pro Stück Fr. 50.00 
 

Kopfhitzeschutz pro Stück Fr. 40.00 
 
* Tarifansatz beinhaltet BSA-Anlagenpauschale für Arbeitsplätze, gesamtes 

Schlauchmaterial, Grundbefeuerung und Getränke/Mineralwasser  
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Parkplätze (gratis wenn gleichzeitig die Räumlichkeiten oder die Übungspiste benützt werden) 
 
Parkplatz bis 4 Stunden Fr. 100.00 
Parkplatz über 4 Stunden Fr. 150.00 
 
Verpflegung 
 
Mittagessen Standard Fr. 19.00 Suppe/Salat, Hauptspeise, Dessert 
Mittagessen Standard plus Fr. 21.00 wie oben plus Kaffee 
 

Getränke/Backwaren/Kiosk separate "Preisliste Kantine"  
 

Fahrzeuge (stehen nur dem Zivilschutz zur Verfügung) 
 
Transportfahrzeug pro Km Fr.  1.50 
(9 Plätze inkl. Fahrer) 
 
Kopien 
 
A4 schwarz/weiss pro Stück Fr. 0.30 
A3 schwarz/weiss pro Stück Fr. 0.40 
 

A4 farbig pro Stück Fr. 0.50 
A3 farbig pro Stück Fr. 0.60 
 
 
Personaleinsatz 
 
Haus-/Anlage-/Materialwart RKZ Fr. 90.00 pro Stunde 
 

Ausbildner ZS bis 4 Stunden Fr. 350.00 Halbtages-Ansatz 
Ausbildner ZS über 4 Stunden Fr. 450.00 Tages-Ansatz 
 
Ausbildner FW/BSA bis 4 Std. Fr. 300.00 Halbtages-Ansatz 
Ausbildner FW/BSA über 4 Std. Fr. 500.00 Tages-Ansatz 
 

Personal BSA Fr. 400.00 1 bis 8 AdF bis 4 Std. 
Personal BSA Fr. 600.00 1 bis 8 AdF bis 8 Std. 
Personal BSA Fr. 800.00 9 bis 16 AdF bis 4 Std. 
Personal BSA Fr. 1‘200.00 9 bis 16 AdF bis 8 Std. 
Personal BSA Fr. 1‘200.00 17 bis 24 AdF bis 4 Std. 
Personal BSA Fr. 1‘800.00 17 bis 24 AdF bis 8 Std. 
Personal BSA Fr. 1‘600.00 25 bis 32 AdF bis 4 Std. 
Personal BSA Fr. 2‘400.00 25 bis 32 AdF bis 8 Std. 
 

Reinigung Fr.  60.00 pro Stunde. 
 
 
 


